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11. Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
 
 

11.1. Steuerabzug bei Bauleistungen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in 
Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. 

11.2. Ergänzung zu Vertragsstrafen (zu § 11 VOB/B) 

Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe ist bei der Überschreitung von Zwischenterminen 
der Wert, der bis zu diesem Zeitpunkt vertragsmäßig zu erbringender Leistung. Tage, die bei 
Überschreitung von Zwischenterminen in Ansatz gebracht worden sind, werden bei weiteren 
Zwischenterminen bzw. dem Endtermin bei der Berechnung der Vertragsstrafe nicht nochmals 
berücksichtigt. 

11.3. Betriebshaftpflichtversicherung 

Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis über wirksames Bestehen einer 
Betriebshaftpflichtversicherung, einschließlich einer Basisumweltdeckelung für die Zeit der 
Auftragserfüllung für seinen Betrieb zu erbringen. Die Deckungssummen müssen pro Schadensfall 
mindestens betragen: 

Euro 2.000.000 für Personenschäden  
Euro 1.000.000 für sonstige Schäden 

Durch die Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung des Auftragnehmers gegenüber dem 
Auftraggeber nicht eingeschränkt. 
Der Nachweis der gültigen Policen muss spätestens bei Auftragserteilung vorgelegt werden. Sollten die 
Arbeiten über den Gültigkeitszeitraum der Police hinausgehen, erhält der Auftraggeber unaufgefordert 
einen Folgenachweis. Erfolgt ein entsprechender Nachweis trotz Mahnung und Setzung einer Nachfrist 
nicht, ist der AG berechtigt, die entsprechenden Versicherungsverträge abzuschließen und die ihm 
hierdurch entstehenden Kosten von der nächstfälligen Zahlung abzuziehen. 
Vor der Vorlage eines jeweils gültigen Versicherungsnachweises werden Zahlungen des Auftraggebers 
an den Auftragnehmer nicht fällig. 
Der Auftragnehmer tritt hiermit die sich aus dem abzuschließenden Versicherungsvertrag ergebenden 
Ansprüche sicherheitshalber an den Auftraggeber ab, bleibt jedoch, solange er vertragsgemäß erfüllt, 
zur Geltendmachung aller Ansprüche im eigenen Namen berechtigt. 
Sofern gemäß der Versicherungsbedingungen eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der 
Auftragnehmer hiermit die Versicherungen unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an den 
Auftraggeber zu leisten, sofern sie diesem zustehen. 

11.4. Freistellungsbescheinigung / Rücknahme - Widerruf 

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich, innerhalb von einem Werktag, von der Rücknahme 
oder dem Widerruf der Freistellungsbescheinigung schriftlich zu unterrichten. Für den Fall, dass keine 
gültige Freistellungsbescheinigung für eine Schlusszahlung vorliegt, gilt als Tag der Schlusszahlung die 
Zahlung an den Auftragnehmer, nicht die Zahlung an das Finanzamt. Die Mitteilung nach § 16 Nr. 3 Abs. 
2 VOB/B ist daher nach der Zahlung an den Auftragnehmer zu machen und gemeinsam mit der 
Unterrichtung über die Höhe des Steuerabzugs dem Auftragnehmer zu übersenden. 

11.5. Baureinigung 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle durch ihn verursachten Abfälle (Bauschutt, Abbruch- und eigenes 
Verpackungsmaterial), Verunreinigungen und Beschädigungen auf dem Baugrundstück, den 
umliegenden Grundstücken sowie den öffentlichen Verkehrswegen grundsätzlich täglich zu beseitigen. 
Geschieht dies trotz Aufforderung der Bauleitung und unter Setzung einer angemessenen Nachfrist 
nicht, ist die Bauleitung nach Ablauf der Nachfrist berechtigt, eine Fremdfirma mit der Leistung zu 
beauftragen. Größeres Verpackungsmaterial ist direkt vom Auftragnehmer auf eigene Kosten 
abzufahren. 
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11.6. Bauschild 

Eigene Firmenschilder des Auftragnehmers sind nicht gestattet. 

11.7. Baustrom / Bauwasser 

Baustromversorgungs- und Bauwasserversorgungsanlagen werden durch das Gewerk Rohbau erstellt 
und unterhalten.  

11.8. WC-Einrichtung 

Der WC-Container wird vom Gewerk Rohbau vorgehalten und betrieben. Der AN hat seine Beschäftigten 
auf die Einhaltung der sanitären Hygiene hinzuweisen und darauf aufmerksam zu machen, dass 
Zuwiderhandlungen mit Baustellenverbot geahndet werden.  

11.9. Ergänzungen zu Abrechnung (zu § 14 VOB/B) 

Alle Rechnungen sind bei dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekturbüro 
 

1 - fach in digitaler Form einzureichen. 

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, 
Handskizzen) sind 

1 - fach einzureichen. 

11.10. Rechnungsabzüge / Umlagen 

Baustrom / Bauwasser 0 % für Baustrom und 0 % für Bauwasser der 
Bruttoabrechnungssumme 

WC-Einrichtung 0,0 % der Bruttoabrechnungssumme 
Baureinigung siehe Punkt 10.5 

11.11. Übergabebedingungen 

Durch den Auftragnehmer sind mit Fertigstellung seiner Leistungen folgende Unterlagen für den 
Auftraggeber zusammenzustellen: 

 Prüfatteste, Abnahmebescheinigungen etc., von staatlichen und hierfür besonders bestimmten 
Stellen insbesondere Abnahmebescheinigungen des TÜV für diejenigen Anlagen, die einer 
solchen Abnahme bedürfen 

 Revisionspläne/Bestandspläne 
 Bedienungs- und Pflegeanleitungen und Handbücher für alle technischen Anlagen 
 vertraglich vereinbarte Nachweise über bestimmte Eigenschaften von Baustoffen etc. 
 Fachunternehmererklärung 

 
Alle oben genannten Unterlagen sind schriftlich in 3-facher Ausfertigung auszuliefern und der Bauleitung 
14 Tage vor Abnahme zu übergeben. Rechtzeitige und ausreichende Einweisung des 
Bedienungspersonals des Auftraggebers in die Bedienung aller technischen Anlagen ist durch den 
Auftragnehmer zu gewährleisten und gilt als Abnahmevoraussetzung. Soweit diese Einweisung nicht 
bis zur Abnahme erfolgt ist, stellt der Auftragnehmer bis zur Einweisung das erforderliche Personal für 
die Bedienung der technischen Anlagen selbst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- / Ingenieurbüro
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11.12. Koordinationsbesprechungen 

Es ist geplant, während der Errichtung vor Ort wöchentliche Koordinationsbesprechungen (in der 
Hochphase tägliche Koordinationsbesprechungen) mit dem AN durzuführen. Der Auftragnehmer hat 
hierzu auf Anforderung den Projektleiter bzw. dessen kompetenten Vertreter zu entsenden. Der 
Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber bzw. dessen Vertreter 
regelmäßig durchführt, einen der deutschen Sprache in Wort und Schrift fähigen und geeigneten 
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Das Ergebnis dieser Besprechungen wird in Protokollen durch 
den Auftraggeber festgehalten. Einsprüche gegen das Protokoll sind schriftlich geltend zu machen. Sind 
innerhalb der genannten Frist keine Einsprüche erhoben worden, gilt der Protokollinhalt als 
einvernehmlich verabschiedet. 

11.13. Bauleiter 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle während der gesamten Bauzeit mit einem, der 
deutschen Sprache mächtigen, Bauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die Einhaltung aller 
Sicherheitsmaßnahmen gemäß BayBO, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstättenrichtlinien, 
Auflagen der Berufsgenossenschaften überwacht und entsprechende Maßnahmen ergreift. Darüber 
hinaus ist der SiGe-Plan zu beachten und den Weisungen des SiGe-Koordinators Folge zu leisten. Die 
Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und die angrenzenden Flächen, für die 
Verkehrssicherungspflicht besteht. Vom Auftragnehmer ist der firmeneigene verantwortliche 
Sicherheitsbeauftragte zu benennen. 
 
Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer schriftlich einen Firmenbauleiter (bevollmächtigter 
Vertreter) zu benennen und jeden Personalwechsel in dieser Position schriftlich anzuzeigen. Der 
Firmenbauleiter ist Ansprechpartner der Bauleitung und verantwortlich für die Einhaltung der 
Unfallverhütungsvorschriften im Fachbereich des Auftragnehmers. 

11.14. Unterkünfte im Baugelände 

Unterkünfte für Übernachtungen sowie Kantinen dürfen in der Liegenschaft nicht aufgestellt werden. Für 
die eigenen Tagesunterkünfte hat der AN selbst zu sorgen, die zur Verfügung stehenden Flächen sind 
der Anlage Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Die Aufstellung erfolgt in Abstimmung mit dem 
zuständigen Bauleiter. 

11.15. Haftung 

Über die Bestimmungen des § 4 Nr. 5, VOB/B hinaus übernimmt der Auftraggeber ebenso keine Haftung 
für auf der Baustelle gelagerte Materialien des Auftragnehmers. 

11.16. Terminplan 

Innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung ist vom Auftragnehmer ein detaillierter Terminplan 
vorzulegen. Die terminliche Abwicklung und zeitliche Kontrolle der Baudurchführung erfolgt mittels 
aufgestellten Balkenplänen und Terminlisten. Der Auftragnehmer erkennt diese Steuerung als 
verbindlich an. Er ist verpflichtet, auf Anforderung unverzüglich alle Angaben zu machen, die zur 
Steuerung des Projektes erforderlich sind (z.B. Dauer von Vorgängen, Abhängigkeiten, geplante bzw. 
vorhandene Kapazitäten). Bei einer erforderlichen Überarbeitung des Terminplans, muss dieser jeweils 
unverzüglich, digital übergeben werden. 

11.17. Bautagesberichte 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und diese dem Auftraggeber auf Verlangen 
wöchentlich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung 
des Auftrages von Bedeutung sein können, insbesondere über Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der 
auf der Baustelle beschäftigen Arbeitskräfte, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, Zu- und Abgang 
von Hauptbaustoffen und Großgeräten, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen 
Angeben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, 
Betonierungszeiten und dgl.), Abnahmen, Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, 
Arbeitseinstellung, Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. Bei Behinderung und Unterbrechung der 
Ausführung sowie Arbeitseinstellung sind auch die Gründe hierfür anzugeben. 
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11.18. Arbeitssicherheit 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszuführen, dass das Gesetz über technische 
Arbeitsmittel, die maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften, andere Arbeitsschutzvorschriften sowie 
im Übrigen die „allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln" 
beachtet werden. 
Der SiGeKo hat Weisungsbefugnis in allen Belangen der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes. Diese Weisungsbefugnis berührt nicht die Verantwortung der Unternehmen zur Einhaltung 
der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften bzw. der sonstigen für den Arbeitsschutz und die 
Unfallverhütung geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Durchführungsanweisungen. Die 
vorgenannte Weisungsbefugnis befreit die Unternehmer ebenfalls nicht von ihrer Abstimmungspflicht 
mit anderen Unternehmern entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" 
(VBG 1, § 6, Abs. 2) sowie der betreffenden Landesbauordnung. Siehe hierzu auch Baustellenordnung. 
Diese Verpflichtung ist ein Teil des Vertrages. 
 
Sämtliche Werkzeuge und Gerätschaften sind täglich einzusammeln, auf Vollständigkeit zu prüfen und 
separat unter Verschluss zu halten. Bei Verlust ist umgehend die örtliche Bauleitung zu informieren. 

11.19. Baustelleneinrichtung 

Auf dem Baugelände können nur bedingt Flächen für die Materiallagerung und Bürocontainer 
ausgewiesen werden. 
Die Einrichtung, der Unterhaltung und die Beseitigung der Anlagen ist Sache des Auftragnehmers. 
Es besteht grundsätzlich kein Anrecht des Auftragnehmers auf Stellplätze für Material- und 
Bürocontainer. 
Grundsätzlich dürfen nur Baustoffe für den jeweiligen Tagesbedarf gelagert werden. 
Die zur Verfügung stehenden Lagerflächen in der Liegenschaft sind sehr beschränkt und sind im 
beiliegenden BE-Plan ausgewiesen. Die im Umkreis der Baustelle vorhandenen privaten Stellflächen 
von Anwohnern dürfen nicht mitbenutzt werden. 
Das Aufstellen von Wohncontainern oder Wohnmöglichkeiten für auswärtige Arbeitskräfte oder 
Gastarbeiter wird nicht gestattet. Ebenso ist der Aufenthalt von Arbeitskräften in den Containern 
außerhalb der Arbeitszeit untersagt. 
Die Lager- und Arbeitsplätze des Auftragnehmers sind so einzuplanen, dass für Folgegewerke keine 
Behinderungen auftreten können. Lagerflächen müssen grundsätzlich im Rahmen der Baubesprechung 
mit der örtlichen Bauleitung abgestimmt und durch diese freigegeben werden. Lagerflächen sind nach 
Aufforderung durch die Bauleitung unverzüglich zu räumen. Treten für Folgegewerke Behinderungen auf, 
die der Auftragnehmer bei der Aufstellung seiner Baustelleneinrichtung hätte erkennen müssen, so ist 
das Umsetzen der entsprechenden Teile der Baustelleneinrichtung durch die Vertragspreise abgegolten. 
Der Auftragnehmer kann sich in diesem Fall nicht auf eine Absprache mit der Bauleitung des Bauherrn 
berufen. 
Der Auftragnehmer hat 14 Kalendertage nach Auftragserteilung einen Baustelleneinrichtungsplan 
vorzulegen, und diesen mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen. Hierbei ist grundsätzlich der 
allgemeine BE-Plan zu berücksichtigen. 
Die Anzahl der Parkplätze auf der Baustelle (innerhalb des Bauzaunes) ist begrenzt. Es besteht kein 
Anspruch auf einen Parkplatz. 

11.20. Parkplätze 

Die Anzahl der Parkplätze auf der Baustelle (innerhalb des Bauzaunes) ist begrenzt. Es besteht kein 
Anspruch auf einen Parkplatz.  

11.21. Arbeitszeit 

Es gelten die gesetzlichen Rahmenarbeitszeiten. 
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11.22. Abrechnungsunterlagen 

Alle Rechnungen sind mit folgender Rechnungsadresse zu versehen: 

Markt Garmisch-Partenkirchen 
Gemeindebauamt 
Rathausplatz 1  
D-82467 Garmisch-Partenkirchen  
 
und über die zuständige Objektüberwachung (Anschrift wird benannt) einzureichen. Der 
Rechnungseingang bei der Objektüberwachung gilt als Rechnungseingang beim Auftraggeber. Eine 
entsprechende Vollmacht der Objektüberwachung wird Ihnen vorgelegt. 
 
Auf allen Rechnungen ist die Baumaßnahme, Auftragsnummer des Auftraggebers und die Art der 
Rechnung anzugeben. Abschlagsrechnungen sind kumulativ abzüglich bereits gestellter Rechnungen 
zu erstellen. Sie sind fortlaufend zu nummerieren und haben alle bis zum Stichtag erbrachten Leistungen 
nach Positionen/Leistungen und Maßnahmen getrennt und prüfbar auszuführen. Die Umsatzsteuer ist 
getrennt auszuweisen. Die Abrechnungsunterlagen müssen das durch die Bauleitung des AG bestätigte 
Aufmaß enthalten. 
 
Sämtliche Abrechnungsunterlagen sind grundsätzlich 1-fach in digitaler Form mit allen 
Rechnungsanlagen an die Bauleitung mit Rechnungsanschrift des Bauherrn zu überstellen. Die 
Abrechnungsunterlagen müssen das durch die Bauleitung des AG bestätigte Aufmaß enthalten. 

11.23. Baustellenkamera 

Der Baufortschritt wird durch eine Kamera des AGs dokumentiert. Personen und Fahrzeuge sind darauf 
nicht identifizierbar. 

11.24. Frist zur Stellung der prüffähigen Schlussrechnung 

Es gilt die VOB in der bei Angebotsabgabe gültigen Fassung. 

11.25. Skonto 

Vom Auftragnehmer angebotener Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen, 
für die die erforderlichen Zahlungsfristen eingehalten werden. Die Frist beginnt mit dem Eingang der 
prüffähigen Rechnung, bei der im Auftragsschreiben benannten Stelle. 

11.26. Sonstiger Schriftverkehr 

Schriftverkehr mit dem Aufrageber ist ausschließlich wie folgt zu führen: 

a) Schriftverkehr mit dem Bauherrn, über Behinderungen und deren Anzeige, Anmeldung von 
Nachträgen oder Vergütungsansprüchen, Bedenkenanmeldungen und Schreiben mit Auswirkungen auf 
den Inhalt des geschlossenen Bauwerkvertrages (Vertragsänderungen) per E-Mail an die 
Objektüberwachung. Der Bauherr und die Projektsteuerung erhalten diesen Schriftverkehr im Original 
und in Ablichtung per E-Mail. 

b) alle anderen Schreiben per E-Mail an das beauftragte Planungsbüro. 

Sollten sich durch einen Versand Verzögerungen oder andere Folgen ergeben, gehen diese 
ausschließlich zu Lasten des Auftragnehmers. 
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11.27. Nachtragsangebot (zu § 2 Nr. 5+6 VOB/B) 

Für nicht im Angebot enthaltende oder geänderte Leistungen sind rechtzeitig unaufgefordert schriftliche 
Nachtragsangebote im Original direkt bei der Bauleitung einzureichen. Parallel erhält der AG eine 
Ablichtung der Angebotsunterlagen per E-Mail im pdf-Format. 
Nachtragsangebote haben in jedem Fall neben den Einheitspreisen auch die zugehörigen 
Mengenangaben zu enthalten. Bei Nachtragsangeboten ist zu jeder Einzelposition eine detaillierte 
Kalkulation aufzustellen, aus der Material-, Geräte- und Lohnkosten sowie der Mittellohn und die 
Zuschlagsätze ersichtlich sind. 

11.28. Abnahme (zu § 12 VOB/B) 

Der AN hat dem AG zu ermöglichen, die Abnahme durchzuführen. Sollte es der Baufortschritt mit sich 
bringen, dass Teile des Bauwerks für eine Abnahme nicht mehr oder nur mit erheblichem Aufwand, z.B. 
für Geräte und Gerüste, zugänglich sind, so hat der AN den AG rechtzeitig darauf hinzuweisen und ihm 
eine Sachstandsfeststellung zu ermöglichen. Soweit eine Abnahme vor einer eventuellen erforderlichen 
behördlichen oder technischen Abnahme erfolgt, gilt sie vorbehaltlich einschlägiger Auflagen aus dieser 
behördlichen oder technischen Abnahme. 

11.29. Mängelansprüche (zu § 13 VOB/B) 

Der AG kann verlangen, dass vor Ablauf der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche eine gemeinsame 
Besichtigung der Leistung stattfindet und dabei festgestellten Mängel in einem von beiden Vertragsteilen 
zu unterzeichnendem Protokoll niedergelegt werden. 
 
Verweigert der AN die Teilnahme an der Besichtigung aus einem von ihm zu vertretenden Grund, so muss 
er den vom Auftraggeber festgestellten Mangel anerkennen. Der AN hat auch die Kosten für die 
Beseitigung von Schäden bei anderen Gewerken zu übernehmen, falls diese Schäden durch seine eigene 
mangelhafte Leistung verursacht wurden. Für genehmigungspflichtige technische Anlagen beginnt die 
Mängelanspruchsverjährungsfrist frühestens mit dem Tag der Genehmigung und Zulassung zum Betrieb. 
War neben mangelfreier Beschaffenheit der Leistung ein wirtschaftlicher oder technischer Erfolg 
ausbedungen, so gelten die hierzu erforderlichen Eigenschaften als vertraglich zugesichert. 
 
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt für Bauwerke 4 Jahre, für andere Werke, deren Erfolg 
in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache besteht, und für die vom Feuer berührten 
Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre. 

11.30. Pläne und sonstige Arbeitsunterlagen - Leistungen des Auftraggebers - 

Die freigegebenen Pläne und sonstige Arbeitsunterlagen werden durch den Planer, bzw. die Bauleitung 
an den Auftragnehmer nur in digitaler Form übergeben. Mehrfertigungen müssen selbst angefertigt 
werden oder sind dem Übergeber zu bezahlen. Die Fristen für die Übergabe der Planunterlagen werden 
mit der Auftragsvergabe gemeinsam festgelegt. 

11.31. Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen - Leistungen des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Ausführung die notwendigen Ausführungszeichnungen zu 
erstellen und 2fach als Lichtpause sowie digital dem Auftraggeber bzw. dem von Ihm bestimmten Planer 
oder Fachplaner zur Genehmigung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen 
normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem DIN-A-Format zu fertigen. Das größte 
zulässige Format ist DIN A 0 herzustellen. 

11.32. Ausführungsbedingungen 

Ohne dass dies gesondert in den Leistungsbeschreibungen erwähnt wird, gehören auch folgende 
Leistungen zum Vertragsumfang des Auftragnehmers, ohne dass dieser hierfür eine besondere 
Vergütung erhält: 

 Die Einholung ggf. erforderlicher öffentlich-rechtlicher Genehmigungen, außer der 
Baugenehmigung, soweit diese zur Ausführung der vertraglichen Leistungen erforderlich sind, 

 Die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen für die Inanspruchnahme öffentlichen 
Verkehrsraumes sowie privater Flächen, die nicht zum Baugrundstück zählen. 
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 Durch die Nutzung beschädigtes Fremdeigentum wird vom Auftragnehmer in direkter 
Abstimmung mit dem Geschädigten wiederhergestellt. Der Auftragnehmer stellt den 
Auftraggeber von allen Forderungen frei, die Dritte gegen den Auftraggeber aufgrund von 
Handlungen des Auftragnehmers erheben. 

11.33. Illegale Beschäftigung von Arbeitskräften 

Bei illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften kann der Auftraggeber den Vertrag fristlos kündigen. 
Weitergehende Schadensersatzforderungen bleiben vorbehalten 

11.34. Firmenangehörige 

Der Auftragnehmer einschließlich seiner Nachunternehmer hat sicherzustellen, dass die jeweils auf der 
Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer sich jederzeit als Firmenangehörige ausweisen können. Der 
Auftraggeber behält sich vor, durch seine bevollmächtigen Vertreter Stichproben zur Einhaltung dieser 
Maßnahme auf der Baustelle durchzuführen. 

11.35. Baustoffe/Unbedenklichkeit 

Das Bauwerk muss derart ausgeführt werden, dass die Hygiene und die Gesundheit der 
Bauarbeiter, Schüler und Personal, insbesondere durch folgende Einwirkungen nicht gefährdet 
werden: 

 Vorhandensein gefährlicher Teilchen oder Gase in der Luft, 
 Freisetzen giftiger und geruchsintensiver Gase, 
 Emissionen gefährlicher Strahlung, 
 Wasser- oder Bodenverunreinigungen bzw. -vergiftung, 
 Einbau von Gefahrstoffen und solcher Materialien, die mit Gefahrstoffen behaftet sind, 
 Feuchtigkeitsansammlung in Bauteilen u. Oberflächen von Bauteilen u. Innenräumen, 
 die Verwendung umweltgefährdender Inhaltsstoffe sind dem Bauleiter und Koordinator, 
 nach Baustellenverordnung („SiGeKo") rechtzeitig anzukündigen und mit ihnen abzustimmen. 

11.36. Schutzmaßnahmen 

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen und die ihm zur Ausführung übergebenen Gegenstände bis 
zur Abnahme vor Beschädigungen, Verschmutzung, Diebstahl sowie vor Winterschäden und 
ungünstigen Witterungseinflüssen aller Art zu schützen. Schutzmaßnahmen sind vom Auftragnehmer 
laufend auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und ggf. zu erneuern. 

11.37. Koordinierung 

Der Auftragnehmer hat seine vertraglichen Leistungen verantwortlich zu koordinieren. Er hat seine 
Leistungen ferner mit anderen Bauunternehmen und Lieferanten, Vor- und Nachfolgegewerken 
abzustimmen, so dass es nicht zu Behinderungen oder sonstigen Störungen im Projektablauf kommt. 
Die vom Auftraggeber eingesetzte Objektüberwachung und Projektsteuerung entbindet ihn nicht von 
dieser Verpflichtung. 

11.38. Automatische Sortierung 

Der Bieter hat die Vollständigkeit der Verdingungsunterlagen anhand der Seitenanzahl zu prüfen und 
fehlende, unvollständige oder unleserliche Blätter bei der Vergabestelle schriftlich anzufordern. Doppel- 
oder Leerseiten sind auszusortieren und zu vernichten. 

11.39. Urkalkulation 

Der Auftragnehmer hat die seinem Angebot zugrunde liegende Urkalkulation, ab Verlangen der 
Vergabestelle, innerhalb von 6 Werktagen in einem verschlossenen Umschlag beim Auftraggeber zu 
hinterlegen. Der Umschlag ist deutlich mit der Aufschrift „Trauerpastorales Zentrum am Ostfriedhof“ 
und dem Zusatz des jeweiligen Gewerks sowie dem Firmenstempel zu versehen. Die Kalkulation bleibt 
bis zur vollständigen Abwicklung des Vertrages in Verwahrung des Auftraggebers und wird nur in Beisein 
des Auftragnehmers geöffnet. Bei Vereinbarung von Zusatzleistungen oder bei Preisprüfungen kann der 
Auftraggeber die Einsichtnahme in die Urkalkulation verlangen. 
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11.40. Schriftform 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und seiner Vertragsbedingungen bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses. Mündliche Nebenabreden 
wurden nicht getroffen. 

11.41. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder sollte sich eine Lücke 
herausstellen, so berührt dies die Gültigkeit aller übrigen Vertragsregeln nicht. 

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 




